
11.2.2015

Anfrage

zur Sitzung des Planungsausschusses am 24.2.2015

Umnutzung eines Waldgrundstücks in Borstel

Zum Beginn des Frühjahrs 2014 wurde ein Grundstück, das sich zwischen dem bebauten Grundstück 

Lüneburger Straße 220 (Altes Forsthaus) und der Kreisstraße befindet, gerodet. Das Grundstück (Nr. 

34/5) bildet einen Zusammenhang mit dem südlich und östlich angrenzenden Forst zwischen Borstel 

und Sangenstedt. Es befindet sich nach meiner Kenntnis im Außenbereich und dürfte aufgrund seiner 

bisherigen Nutzung dem Nds. Waldgesetz unterliegen. Die Rodung und jetzige Herrichtung des 

Grundstücks lassen darauf schließen, dass der Grundeigentümer eine wesentliche Nutzungsänderung 

beabsichtigt.

Dies voraus geschickt, frage ich:

1. Trifft es zu, dass das o.a. Grundstück 34/5 dem Nds. Waldgesetz unterliegt ? Wenn ja, wurde 

eine Waldumwandlungsgenehmigung beantragt und  ( sofern erteilt ) mit welcher 

Begründung ? 

2. Ist der Verwaltung die Nutzungsabsicht des Grundeigentümers bekannt ? Wenn ja, wie soll 

das Grundstück künftig genutzt werden ?

3. Wurde für die künftige Nutzung ein Bauantrag gestellt ? Wenn ja, welche Bebauung wurde 

beantragt und wurde diese evtl. bereits genehmigt ?

Mit freundlichen Grüßen

E. Schäfer

Stadt Winsen

Der Bürgermeister

Schloßplatz 1

21423  Winsen (Luhe)

Gruppe  GRÜNE / LINKE
Im Rat der Stadt Winsen

Dr. Erhard Schäfer

Großer Sandhagen 15

21423 Winsen (Luhe)

Tel. 04133 210055

erhard.schaefer@ewe.net

      GRUPPE im STADTRAT                  


